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Bilanzierung und 
Bewertung 
von Erbbau
rechten (II) 

1. Herstellungskosten für die auf 
dem Erbbaurecht erstellten 
Gebäude 

Der Erbbauberechtigte hat die Her
stellungskosten des Gebäudes - ggf. 
unter Berücksichtigung von ange
messenen Gemeinkosten und von 
Bauzeitzinsen - zu aktivieren, da er 
bürgerlich-rechtlicher und wirtschaft
licher Eigentümer des Gebäudes 
während der Dauer des Erbbau
rechtes ist. Das Gebäude ist über die 
wirtschaftliche Nutzungsdauer, die 
in der landeseinheitlichen Abschrei
bungstabelle festgelegt ist, abzu
schreiben. Nur in den Fällen, in de
nen die Dauer des eingeräumten 
Erbbaurechtes kürzer als die wirt
schaftliche Nutzungsdauer des Ge
bäudes ist und beim Ablauf des Erb
baurechtes das Gebäude entschädi
gungslos auf den Erbbauverpflichte-
ten übergehen soll, erfolgt eine Ab
schreibung über die kürzere Dauer 
des eingeräumten Erbbaurechtes. 
Wird ein Erbbaurecht vorzeitig be
endet, ist ein noch vorhandener 
Restbuchwert erfolgswirksam als 
„sonstiger Aufwand in der Ergeb
nisrechnung" zu berücksichtigen. 

2. Beendigung des Erbbau
rechtes 

Mit Beendigung des Erbbaurechtes 
geht das Eigentum an dem Gebäude 
von dem Erbbauberechtigten auf 
den Erbbauverpflichteten über. 

2.1. Bilanzierung beim Erbbau
verpflichteten 

Zahlt der Grundstückseigentümer 
eine Entschädigung, dann hat er die
se Verpflichtung bei Beendigung des 
Erbbaurechtes zu passivieren. In 
gleicher Höhe hat er die Anschaf
fungskosten des Gebäudes zu akti
vieren. 

Zahlt der Grundstückseigen
tümer eine Ablösung zur Aufhebung 
des Erbbaurechtes an den Erbbau-
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berechtigten, um danach auf dem 
Grundstück ein neues Gebäude zu 
errichten, dann hat er diese Zahlung 
als Anschaffungskosten für das neu 
zu errichtende Gebäude zu aktivie
ren. Ebenfalls aktivierungspflichtig 
sind eventuelle Kosten für den Ab-
riss des vorhandenen Gebäudes. 

Zahlt der Grundstückseigen
tümer von Gesetzes wegen keine Ent
schädigung (Aufhebung des Erb
baurechtes gem. § 26 ErbbauVO -
soweit vertraglich nichts anderes 
vereinbart ist), dann hat er das Ge
bäude mit dem beizulegenden Wert 
zu aktivieren und über die neu ein
zuschätzende wirtschaftliche Rest
nutzungsdauer, die nicht länger sein 
darf als die in der landeseinheitli
chen Abschreibungstabelle festge
legte Gesamtnutzungsdauer, abzu
schreiben. Die Gegenbuchung des 
Gebäudewertes erfolgt auf einem 
Sonderposten. 

Erfolgt eine vertraglich verein
barte entschädigungslose Übertra
gung des Gebäudes, dann ist in der 
Höhe des voraussichtlichen Gebäu
dewertes zum Zeitpunkt der Über
tragung ein zusätzliches Nutzungs
entgelt zu sehen, das beim Ab-
schluss des Erbbaurechtsvertrages in 
einen passiven Rechnungsabgren
zungsposten einzustellen ist. Gleich
zeitig ist in entsprechender Höhe 
ein Übertragungsanspruch (Sonsti
ger Vermögensgegenstand) zu akti
vieren. Während der Laufzeit des 
Erbbaurechtes ist der passive Rech
nungsabgrenzungsposten planmäßig 
linear aufzulösen. Zum Übertra
gungszeitpunkt ist dann das Gebäu
de zu aktivieren und der aktivierte 
Übertragungsanspruch gegen zu bu
chen. 

gung (Ende des Erbbaurechtes) aus
zubuchen. In Höhe des dann ggf. 
noch vorhandenen Restbuchwertes 
ist ein „Verlust aus dem Abgang von 
Gegenständen des Anlagevermö
gens" in der Ergebnisrechnung zu 
berücksichtigen. Der Verlust wird 
durch eine ggf. zu zahlende Entschä
digung vermindert. 

Erfolgt die Übertragung des 
Gebäudes entschädigungslos auf
grund einer vertraglichen Vereinba
rung, dann ist in der Höhe des Ge
bäudewertes ein zusätzliches Nut
zungsentgelt des Erbbauberechtig
ten zu sehen, das beim Vertragsab-
schluss in einen aktiven Rechnungs
abgrenzungsposten einzustellen ist. 
Die Gegenbuchung erfolgt auf den 
Bilanzposten „Sonstige Rückstel
lungen" wegen der Verpflichtung 
zur entschädigungslosen Übertra
gung des Gebäudes. Der aktive 
Rechnungsabgrenzungsposten wird 
über die Dauer des Erbbaurechtes 
planmäßig linear aufgelöst. 

Scheidet eine Entschädigungs
zahlung aufgrund einer gesetzlichen 
Regelung aus (Aufhebung des Erb
baurechtes gem. § 26 ErbbauVO -
soweit vertraglich nichts anderes 
vereinbart ist), dann sind insoweit 
keine bilanziellen Konsequenzen zu 
ziehen. 

3. Übernahme von 
Erschließungskosten durch 
den Erbbauberechtigten 

Bei den Erschließungskosten han
delt es sich um ein zusätzliches Ent
gelt für die Einräumung des Erb
baurechtes. 

Der Erbbauberechtigte muss 
hierfür einen aktiven Rechnungsab
grenzungsposten bilden, der über | 
die Restlaufzeit des Erbbaurechtes I 
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erfolgswirksam linear aufgelöst wird. | 
Der Erbbauverpflichtete hat | 
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Rechnungsabgrenzungsposten zu bil- f 
den, der über die Restlaufzeit des 
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sam aufzulösen ist. 5 

w 
3 

c 

2.2. Bilanzierung beim Erbbau
berechtigten 

Der Erbbauberechtigte hat das Ge
bäude zum Zeitpunkt der Übertra
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